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Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 

§ 8 Beseitigung und Unterlassung 

(1) Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, kann auf Beseitigung 

und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch auf 

Unterlassung besteht bereits dann, wenn eine derartige Zuwiderhandlung gegen § 3 oder § 7 droht. 

(2) Werden die Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter oder 

Beauftragten begangen, so sind der Unterlassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch auch 

gegen den Inhaber des Unternehmens begründet. 

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu:  

1. jedem Mitbewerber, der Waren oder Dienstleistungen in nicht unerheblichem Maße und 

nicht nur gelegentlich vertreibt oder nachfragt,  

2. den rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbständiger beruflicher 

Interessen, die in der Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände nach § 8a eingetragen sind, 

soweit die Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mitglieder berührt,  

3. den qualifizierten Einrichtungen, die in der Liste der qualifizierten Einrichtungen nach § 4 des 

Unterlassungsklagengesetzes eingetragen sind, oder den qualifizierten Einrichtungen aus 

anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die in dem Verzeichnis der Europäischen 

Kommission nach Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23. April 2009 über Unterlassungsklagen zum Schutz der 

Verbraucherinteressen (ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30), die zuletzt durch die Verordnung 

(EU) 2018/302 (ABl. L 60 vom 2.3.2018, S. 1) geändert worden ist, eingetragen sind,  

4. den Industrie- und Handelskammern, den nach der Handwerksordnung errichteten 

Körperschaften des öffentlichen Rechts und anderen berufsständischen Körperschaften des 

öffentlichen Rechts im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben sowie den Gewerkschaften im 

Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Vertretung selbständiger beruflicher 

Interessen.  

(4) Stellen nach Absatz 3 Nummer 2 und 3 können die Ansprüche nicht geltend machen, solange ihre 

Eintragung ruht.  

(5) § 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist entsprechend anzuwenden; in § 13 Absatz 1 und 3 Satz 

2 des Unterlassungsklagengesetzes treten an die Stelle der dort aufgeführten Ansprüche nach dem 

Unterlassungsklagengesetz die Ansprüche nach dieser Vorschrift. Im Übrigen findet das 

Unterlassungsklagengesetz keine Anwendung, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4e des 

Unterlassungsklagengesetzes vor. 

§ 8a/b Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände  

(1) Das Bundesamt für Justiz führt eine Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände und 

veröffentlicht sie in der jeweils aktuellen Fassung auf seiner Internetseite.  

(2) Ein rechtsfähiger Verband, zu dessen satzungsmäßigen Aufgaben es gehört, gewerbliche oder 

selbständige berufliche Interessen zu verfolgen und zu fördern sowie zu Fragen des lauteren 

Wettbewerbs zu beraten und zu informieren, wird auf seinen Antrag in die Liste eingetragen, wenn  

1. er mindestens 75 Unternehmer als Mitglieder hat,  

2. er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens einem Jahr seine satzungsmäßigen 

Aufgaben wahrgenommen hat,  
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3. auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit sowie seiner personellen, sachlichen und finanziellen 

Ausstattung gesichert erscheint, dass er  

a) seine satzungsmäßigen Aufgaben auch künftig dauerhaft wirksam und sachgerecht 

erfüllen wird und  

b) seine Ansprüche nicht vorwiegend geltend machen wird, um für sich Einnahmen aus 

Abmahnungen oder Vertragsstrafen zu erzielen,  

4. seinen Mitgliedern keine Zuwendungen aus dem Verbandsvermögen gewährt werden und 

Personen, die für den Verband tätig sind, nicht durch unangemessen hohe Vergütungen oder 

andere Zuwendungen begünstigt werden.  

(3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a bis 4d des Unterlassungsklagengesetzes sind entsprechend 

anzuwenden. 

§ 8b/c Verbot der missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen; Haftung  

(1) Die Geltendmachung der Ansprüche aus § 8 Absatz 1 ist unzulässig, wenn sie unter 

Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlich ist.  

(2) Eine missbräuchliche Geltendmachung ist im Zweifel anzunehmen, wenn  

1. die Geltendmachung der Ansprüche vorwiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden 

einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder von Kosten der Rechtsverfolgung oder 

die Zahlung einer Vertragsstrafe entstehen zu lassen,  

2. ein Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von Verstößen gegen die gleiche Rechtsvorschrift 

durch Abmahnungen geltend macht, wenn die Anzahl der geltend gemachten Verstöße 

außer Verhältnis zum Umfang der eigenen Geschäftstätigkeit steht oder wenn anzunehmen 

ist, dass der Mitbewerber das wirtschaftliche Risiko seines außergerichtlichen oder 

gerichtlichen Vorgehens nicht selbst trägt,  

3. ein Mitbewerber den Gegenstandswert für eine Abmahnung unangemessen hoch ansetzt,  

4. offensichtlich überhöhte Vertragsstrafen vereinbart oder gefordert werden,  

5. eine vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung offensichtlich über die abgemahnte 

Rechtsverletzung hinausgeht,  

6. mehrere Zuwiderhandlungen, die zusammen hätten abgemahnt werden können, einzeln 

abgemahnt werden oder  

7. wegen einer Zuwiderhandlung, für die mehrere Zuwiderhandelnde verantwortlich sind, die 

Ansprüche gegen die Zuwiderhandelnden ohne sachlichen Grund nicht zusammen geltend 

gemacht werden.  

(3) Im Fall der missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen kann der Anspruchsgegner vom 

Anspruchsteller Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen fordern. 

Weitergehende Ersatzansprüche bleiben unberührt. 
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